
FAQs für den Instrumentenfonds der Haspa Musik Stiftung  

Wer ist die Haspa Musik Stiftung und was fördert sie?  
Die Haspa Musik Stiftung ist eine Treuhandstiftung der Haspa Hamburg Stiftung. Die 
Schwerpunkte liegen auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen und dem 
Berufseinstieg junger Musiker. Gefördert werden Projekte in Hamburg, die gemeinsam mit 
anderen Institutionen entwickelt werden. Die Haspa Musik Stiftung ist operativ tätig.  

Was ist der Instrumentenfonds der Haspa Musik Stiftung?  
Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Musik zu erleichtern und zu eröffnen ist ein 
wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der Haspa Musik Stiftung. Daher verleiht sie jedes Jahr mit 
der Initiative „Jugend an die Instrumente“ hochwertige Instrumente im Wert von 100.000 
Euro.  

Wer soll durch den Instrumentenfonds gefördert werden?  
Der Instrumentenfonds richtet sich an interessierte Bildungs-, Kultur- und 
Musikeinrichtungen, die eine pädagogische Musikausbildung anbieten oder anspruchsvolle 
Konzepte im Musikbereich umsetzen. Angesprochen sind auch MusikpädagogInnen, die 
Mitglied im Deutschen Tonkünstlerverband sind. Die Einrichtungen bzw. PädagogInnen 
können sich für ein hochwertiges Leihinstrument bewerben, um es an eine begabte 
Schülerin/ einen begabten Schüler weiterzugeben. Das Instrument wird zunächst für drei 
Jahre verliehen.  

Wie wird das Instrument ausgewählt?  
Je nachdem, welches Instrument von der Schülerin/ dem Schüler benötigt wird, kann das 
Leihinstrument entweder dem Instrumentenbestand der Stiftung entnommen werden oder 
aber neu erworben werden. Wird das Instrument neu gekauft, kann dies unter Rücksprache 
mit der Stiftung bei einem Hamburger Instrumentenhändler, den die Einrichtung oder das 
DTKV-Mitglied auswählt, geschehen. Das Instrument wird in diesem Fall von der Stiftung 
angeschafft und an die Einrichtung oder das DTKV-Mitglied verliehen, das das Instrument 
wiederum an die Schülerin/ den Schüler weitergibt.  

Für welchen Zeitraum wird das Instrument verliehen?  
Das Instrument wird zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren verliehen. Im Anschluss 
prüft die Stiftung, ob und wie das Instrument genutzt und ob die Leihfrist verlängert wird.  

Wie bewerbe ich mich für den Instrumentenfonds? 
Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließlich das Formular, das Sie auf unserer 
Website herunterladen können. Darin machen Sie Angaben zu Ihrer Einrichtung und zu der 
Schülerin/ dem Schüler, die oder der von uns gefördert werden soll. Bitte beschreiben Sie 
Ihre Einrichtung oder Ihr musikalisches Konzept oder Ihre pädagogische Arbeit. Darüber 
hinaus gehen Sie bitte auch auf die Schülerin/ den Schüler ein, der ein Instrument von uns 
erhalten soll und laden Sie ein entsprechendes Video hoch. 

Wer entscheidet über die Vergabe der Instrumente?  
Über die Vergabe entscheidet eine fachkundige Jury.  

Bei Fragen zu Ihrer Bewerbung wenden Sie sich gerne an die Geschäftsführerin der 
Haspa Musik Stiftung:  

Janna Prüßner 
Haspa Musik Stiftung 
Tel.: +49 40 35789 - 3572 
E-Mail: Janna.Pruessner@haspa.de  


